
Datensammlungen der Einwohnergemeinde Interlaken

Abteilung/Bereich

Nr.

Bezeichnung

Rechtsgrundlage

Zweck

Bearbeitende Stelle

Form

Personendaten

schützenswerte

öffentliche

Aufbewahrungsgrund

Aufbewahrungsdauer

Löschung/Vernichtung

Kreis der betroffenen Personen

Zahl der betroffenen Personen

(Schätzung)

Veröffentlichung (ja/nein)

wenn ja: wann/wo?

Datenempfänger Zweck Daten Art der Übermittlung Periodizität

keine

Abteilung Einwohnerdienste und Zivilschutz / Bereich Einwohnerdienste (Teilbereich 

Polizeiinspektorat)

Hundehalter/in: Name, Vorname, Adresse, Wohnort

Hund/Hündin: Name, Rasse, Chipnummer Amicus

Hundetaxe, Hundeverzeichnis

Hundegesetz (BSG 916.31) / Hundetaxereglement der Gemeinde vom 03. März 2013  (916.3)

Registrierung der Hunde für den Bezug der Hundetaxe

Programm OM

nein

POL 01

Bereich Sicherheit

Nachschlagewerk zum Ermitteln des Hundehalters/der Hundehalterin

Grundlage zum Bezug der Hundetaxe

Liste wird jährlich aktualisiert. Nur die aktuelle Liste wird aufbewahrt.

Bereich Sicherheit (Aktenvernichter, Löschung Daten im OM)

Hundehalter/innen

zwischen 200 und 250, Zahl variabel



Datensammlungen der Einwohnergemeinde Interlaken

Abteilung/Bereich

Nr.

Bezeichnung

Rechtsgrundlage

Zweck

Bearbeitende Stelle

Form

Personendaten

schützenswerte

öffentliche

Aufbewahrungsgrund

Aufbewahrungsdauer

Löschung/Vernichtung

Kreis der betroffenen Personen

Zahl der betroffenen Personen

(Schätzung)

Veröffentlichung (ja/nein)

wenn ja: wann/wo?

Datenempfänger Zweck Daten Art der Übermittlung Periodizität

keine

nein

POL 02

Bereich Sicherheit

Statistik

1 Jahr

Aktenvernichter, Word-Tabelle

Einzelpersonen. Kreis kann nicht definiert oder vereinheitlicht werden. 

grosse Unterschiede von Jahr zu Jahr

Abteilung Einwohnerdienste und Zivilschutz / Bereich Einwohnerdienste (Teilbereich 

Polizeiinspektorat)

Name, Vorname, Adresse, PLZ, Ort, Zustellungsart (persönlich, Briefkasten)

Zustell- und Vorführungsbegehren

Gesetz vom 7. Juli 1918 über die Zivilprozessordnung, Art. 103, Absatz 1 (BSG 271.1)

statistische Auswertungen zum internen Gebrauch

Word-Tabelle



Datensammlungen der Einwohnergemeinde Interlaken

Abteilung/Bereich

Nr.

Bezeichnung

Rechtsgrundlage

Zweck

Bearbeitende Stelle

Form

Personendaten

schützenswerte

öffentliche

Aufbewahrungsgrund

Aufbewahrungsdauer

Löschung/Vernichtung

Kreis der betroffenen Personen

Zahl der betroffenen Personen

(Schätzung)

Veröffentlichung (ja/nein)

wenn ja: wann/wo?

Datenempfänger Zweck Daten Art der Übermittlung Periodizität

keine

nein

POL 03

Bereich Sicherheit

Nachschlagewerk, Kontrolle Ablaufdaten, Gebühreninkasso

Nach Ablauf und/oder Nichterneuerung der Bewilligung 10 Jahre 

Aktenvernichter, Löschen der Datei

Taxihalter/innen, Taxiführer/innen

ca 45 Taxihalter/innen, ca 50 Taxiführer/innen

Abteilung Einwohnerdienste und Zivilschutz / Bereich Einwohnerdienste (Teilbereich 

Polizeiinspektorat)

Geburtsdatum

Name, Vorname, Adresse, PLZ, Ort, Beruf

Taxihalter/innen, Taxiführer/innen

Gemeindepolizeireglement vom 5. Dezember 2006 (ISR 552.11), 

Taxi- und Kutschenreglement der Gemeinde Interlaken vom 14. Mai 2013 (ISR 935.1)

Kontrolle und Verlängerung der Bewilligungen 

Spezielles Taxiprogramm



Datensammlungen der Einwohnergemeinde Interlaken

Abteilung/Bereich

Nr.

Bezeichnung

Rechtsgrundlage

Zweck

Bearbeitende Stelle

Form

Personendaten

schützenswerte

öffentliche

Aufbewahrungsgrund

Aufbewahrungsdauer

Löschung/Vernichtung

Kreis der betroffenen Personen

Zahl der betroffenen Personen

(Schätzung)

Veröffentlichung (ja/nein)

wenn ja: wann/wo?

Datenempfänger Zweck Daten Art der Übermittlung Periodizität

keine

Abteilung Einwohnerdienste und Zivilschutz / Bereich Einwohnerdienste (Teilbereich 

Polizeiinspektorat)

Geburtsdatum

Name, Vorname, Adresse, PLZ, Ort, Beruf

Kutschenhalter/innen, Kutschenführer/innen

Gemeindepolizeireglement vom 5. Dezember 2006 (ISR 552.11), 

Taxi- und Kutschenreglement der Gemeinde Interlaken vom 14. Mai 2013 (ISR 935.1)

Kontrolle und Verlängerung der Bewilligungen, Eignungskontrolle der Kutschenhalter/innen

Excel-Liste

nein

POL 04

Bereich Sicherheit

Kontrollzwecke, Kontrolle Ablaufdaten, Gebühreninkasso

Nach Ablauf und Nichterneuerung der Bewilligung 10 Jahre

Aktenvernichter, Löschen Datei

Kutschenhalter/innen, Kutschenführer/innen

ca 3 Kutschenhalter, ca 10 Kutschenführer/innen



Datensammlungen der Einwohnergemeinde Interlaken

Abteilung/Bereich

Nr.

Bezeichnung

Rechtsgrundlage

Zweck

Bearbeitende Stelle

Form

Personendaten

schützenswerte

öffentliche

Aufbewahrungsgrund

Aufbewahrungsdauer

Löschung/Vernichtung

Kreis der betroffenen Personen

Zahl der betroffenen Personen

(Schätzung)

Veröffentlichung (ja/nein)

wenn ja: wann/wo?

Datenempfänger Zweck Daten Art der Übermittlung Periodizität

Regierungsstatthalteramt (Gesuch 

mit den nötigen Unterlagen)

Ausstellen der 

Bewilligung

alle Papierform bei Vorliegen eines 

Gesuchs

Abteilung Einwohnerdienste und Zivilschutz / Bereich Einwohnerdienste (Teilbereich 

Polizeiinspektorat)

Geburtsdatum

Name, Vorname, Adresse, PLZ, Ort

Gastgewerbebetriebe

Gastgewerbegesetz (GGG) vom 11. November 1993 (BSG 935.11), 

Gastgewerbeverordnung (GGV) vom 13. April 1994 (BSG 935.111)

Kontrolle der Bewilligungen, Einhalten der gesetzlichen Vorschriften, Schliessungszeiten

Hängeregistratur (keine elektronische Datensammlung)

Excel-Tabelle

nein

POL 06

Bewilligungen werden durch das Regierungsstatthalteramt erteilt. Die Sicherheitskommission und/oder 

Bereich Sicherheit prüfen die Gesuche und leiten sie mit Antrag weiter.

gesetzliche Verpflichtung

solange eine Person Betriebsinhaberin ist (BSIG 1/170.111./3.1)

Bereich Sicherheit, Aktenvernichter

Gastgewerbebetriebsinhabende

125



Datensammlungen der Einwohnergemeinde Interlaken

Abteilung/Bereich

Nr.

Bezeichnung

Rechtsgrundlage

Zweck

Bearbeitende Stelle

Form

Personendaten

schützenswerte

öffentliche

Aufbewahrungsgrund

Aufbewahrungsdauer

Löschung/Vernichtung

Kreis der betroffenen Personen

Zahl der betroffenen Personen

(Schätzung)

Veröffentlichung (ja/nein)

wenn ja: wann/wo?

Datenempfänger Zweck Daten Art der Übermittlung Periodizität

Richteramt (keine Liste, sondern 

Einzelfälle)

Anzeige alle Papierform sofort

nein

POL 07

Bereich Sicherheit

gesetzliche Verpflichtung

5 Jahre

Bereich Sicherheit

Fehlbare Strassenverkehrsteilnehmende, "Parksünder/innen"

ca. 2500 - 3000 pro Jahr

Abteilung Einwohnerdienste und Zivilschutz / Bereich Einwohnerdienste (Teilbereich 

Polizeiinspektorat)

Geburtsdatum

Name, Vorname, Adresse, PLZ, Ort, Autokontrollschild

Ordnungsbussen

Gesetz vom 12. September 1971 betreffend die Einführung des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1970 

über die Ordnungsbussen im Strassenverkehr und die Erhebung von anderen Ordnungsbussen (BSG 

324.1), Verordnung vom 18. September 2002 über die Ordnungsbussen (kantonale 

Ordnungsbussenverordnung KOBV, BSG 324.111)

 Die Fahrzeughalter/innen werden erst ermittelt, wenn ein ordentliches Verfahren eingeleitet wird.

Programm OM



Datensammlungen der Einwohnergemeinde Interlaken

Abteilung/Bereich

Nr.

Bezeichnung

Rechtsgrundlage

Zweck

Bearbeitende Stelle

Form

Personendaten

schützenswerte

öffentliche

Aufbewahrungsgrund

Aufbewahrungsdauer

Löschung/Vernichtung

Kreis der betroffenen Personen

Zahl der betroffenen Personen

(Schätzung)

Veröffentlichung (ja/nein)

wenn ja: wann/wo?

Datenempfänger Zweck Daten Art der Übermittlung Periodizität

Regierungsstatthalteramt (Gesuch 

mit den nötigen Unterlagen)

Ausstellen der 

Bewilligung

alle Papierform bei Vorliegen eines 

Gesuchs

Abteilung Einwohnerdienste und Zivilschutz / Bereich Einwohnerdienste (Teilbereich 

Polizeiinspektorat)

Name, Vorname, Adresse, PLZ, Ort

Einzelbewilligungen Festwirtschaften F

Gastgewerbegesetz (GGG) vom 11. November 1993 (BSG 935.11), 

Gastgewerbeverordnung (GGV) vom 13. April 1994 (BSG 935.111)

Einzelbewilligungen für wiederkehrende Anlässe werden jeweils bis zum nächsten Gesuch aufbewahrt.

Papierform in Ordner nach Alphabet

nein

POL 09

Bereich Sicherheit

Nachschlagewerk

1 Jahr bei wiederkehrenden Anlässen

Vernichtung bei Einzelanlässen nach dem Anlass

Bereich Sicherheit, Aktenvernichter

Organisator/in von Anlässen

ca. 120



Datensammlungen der Einwohnergemeinde Interlaken

Abteilung/Bereich

Nr.

Bezeichnung

Rechtsgrundlage

Zweck

Bearbeitende Stelle

Form

Personendaten

schützenswerte

öffentliche

Aufbewahrungsgrund

Aufbewahrungsdauer

Löschung/Vernichtung

Kreis der betroffenen Personen

Zahl der betroffenen Personen

(Schätzung)

Veröffentlichung (ja/nein)

wenn ja: wann/wo?

Datenempfänger Zweck Daten Art der Übermittlung Periodizität

keine

nein

POL 10

Bereich Sicherheit

gesetzliche Verpflichtung

5 Jahre (BSIG 1/170.111/3.1)

Bereich Sicherheit, Aktenvernichter

Diverse

10 - 15 pro Jahr

Abteilung Einwohnerdienste und Zivilschutz / Bereich Einwohnerdienste (Teilbereich 

Polizeiinspektorat)

Geburtsdatum

Name, Vorname, Adresse, PLZ, Ort

Bussenverfügungen

Gemeindepolizeireglement vom 5. Dezember 2006 (ISR 552.11), 

Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 1989 (BSG 155.21)

Bei Zuwiderhandlung gegen das Gemeindepolizeireglement werden Bussenverfügungen erlassen

Papierform in Ordner nach Alphabet


